Ihr Name
Adresse
PLZ, Ort

Zählpunkt:
Kunden Nr:



EINSCHREIBEN

An 
Netzbetreiber
Adresse
PLZ, Ort

											Ort, Datum


Betrifft: Einverständniserklärung im Rahmen der Smart-Meter-Ausrollung zur Auslesung des 
Lastprofils durch ein intelligentes Messgerät (OPTION IN)

Sehr geehrte Damen und Herren,
Hiermit stimme ich der Auslesung und Verarbeitung der Stromverbrauchswerte im 15-Minuten-Intervall (Lastprofil) durch mein intelligentes Messgerät für den oben genannten Zählpunkt zu o.a. Zwecken zu. 
Weiter stimme ich der Speicherung, Verarbeitung und Verwendung der Viertelstundenwerte zu. Die Auslesung, Verarbeitung und Übermittlung der ausgelesenen Viertelstundenwerte vom Netzbetreiber an die SPT-Projects GmbH (Betreiber der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage) erfolgt auf Basis und zum Zweck der Erfüllung des zwischen dem Kunden und der SPT-Projects GmbH (Betreiber der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage) gemäß § 16a Abs 4 ElWOG abgeschlossenen Errichtungs- und Betriebsvertrags über eine gemeinschaftliche Erzeugungsanlage.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)
Ihr Name
Wichtige Informationen zum Musterbrief
Ein intelligentes Messgerät (Smart Meter) erfasst den Stromverbrauch des Netzkunden und übermittelt diesen automatisiert an den Netzbetreiber. Gemäß § 84a. Abs 1 ElWOG dürfen die Stromverbrauchswerte im 15-Minuten-Intervall (Lastprofil) durch den Netzbetreiber nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder zur Erfüllung von Pflichten aus einem vom Kunden gewählten, auf Viertelstundenwerten basierenden Liefervertrags ausgelesen und verwendet werden. 
Der Netzbetreiber verarbeitet die Verbrauchsdaten zum Zweck der Verrechnung, Kundeninformation, Energieeffizienz, Energiestatistik und der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebs.
Der Kunde kann diese Zustimmungserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen beim Netzbetreiber widerrufen. 
Das Vorliegen der Zustimmungserklärung ist jedoch Voraussetzung für die Teilnahme an der gemeinschaftlichen Erzeugung gemäß § 16a ElWOG. Dem Kunden ist bekannt, dass diese Zustimmungserklärung seinem Netzbetreiber vorgelegt wird und dieser die Übermittlung der Viertelstundenwerte des Kunden an die SPT-Projects GmbH (Betreiber der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage) erst wieder einstellen kann, wenn er über den Widerruf der Zustimmungserklärung schriftlich informiert wird. Im Falle eines Ausscheidens als teilnehmender Berechtigter aus dem Modell der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage erlischt nicht automatisch die erteilte Zustimmung zur Auslesung der Viertelstundenwerte




